
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2024/10/3 Ro 2023/10/0032
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.2024

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

70/05 Schulpflicht

Norm

AVG §68 Abs1

SchPflG 1962

SchPflG 1985 AbschnB

SchPflG 1985 AbschnC

SchPflG 1985 §11 Abs6

SchPflG 1985 §13

SchPflG 1985 §13 Abs1

SchPflG 1985 §5

VwRallg

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ro 2023/10/0030 E 12.05.2025

Ro 2023/10/0031 E 14.05.2025

Ro 2023/10/0033 E 22.10.2024

Ro 2023/10/0034 E 22.10.2024

Ro 2024/10/0002 E 24.10.2024

Ro 2024/10/0004 E 07.11.2024

Rechtssatz

Der VwGH vermag nicht zu erkennen, dass im Fall einer rechtskräftigen Anordnung, dass die Schulp?icht im Sinne des

§ 5 SchP?G (hier: durch den Besuch einer ö@entlichen allgemeinbildenden P?ichtschule oder einer privaten

P?ichtschule mit Ö@entlichkeitsrecht) zu erfüllen ist, eine nochmalige Beurteilung dahin, ob die Schulp?icht durch

Teilnahme an einem gleichwertigen Unterricht im Sinne des Abschnitts C des SchP?G (hier: durch den Besuch einer im

Ausland gelegenen Schule gemäß § 13 Abs. 1 SchP?G) erfüllt werden kann, stattzuDnden hat. Diese Frage wurde
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nämlich bereits - rechtskräftig - dahin entschieden, dass die Schulp?icht im Sinne des § 5 SchPflG (und somit durch den

Besuch von ö@entlichen oder mit dem Ö@entlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen im Sinne des Abschnitts B des

SchP?G - also durch den Besuch von bestimmten in Österreich gelegenen Schulen) zu erfüllen ist. Der bloße Verweis

auf den Zweck des § 13 SchP?G, die Erfüllung der Schulp?icht auch durch im Ausland gelegene Schulen zu

ermöglichen, legt nicht dar, weshalb dem Gesetzgeber des SchP?G - der die behördliche Anordnung der Erfüllung der

"Schulp?icht im Sinne des § 5 SchP?G" seit der Stammfassung des Schulp?ichtgesetzes 1962 (das mit dem SchP?G

wiederverlautbart wurde) im Kern unverändert beibehalten hat -, zu unterstellen wäre, dass er der genannten

behördlichen Anordnung keine bindende Wirkung im Hinblick auf eine Erfüllung der allgemeinen Schulp?icht durch

Teilnahme an einem gleichwertigen Unterricht im Sinne des Abschnitts C des SchPflG beimessen habe wollen. Vielmehr

ist bei der Norminterpretation nicht zu unterstellen, dass der Gesetzgeber (hier: mit der rechtskraftfähigen

behördlichen Anordnung, dass die Schulp?icht im Sinne des § 5 SchP?G zu erfüllen ist) inhaltsleere oder über?üssige

Anordnungen getro@en hat (vgl. VwGH 3.3.2023, Ra 2022/10/0094, mit Verweis auf VwGH 28.2.2018, Ra 2016/10/0055,

mwN).Der VwGH vermag nicht zu erkennen, dass im Fall einer rechtskräftigen Anordnung, dass die Schulp?icht im

Sinne des Paragraph 5, SchP?G (hier: durch den Besuch einer ö@entlichen allgemeinbildenden P?ichtschule oder einer

privaten P?ichtschule mit Ö@entlichkeitsrecht) zu erfüllen ist, eine nochmalige Beurteilung dahin, ob die Schulp?icht

durch Teilnahme an einem gleichwertigen Unterricht im Sinne des Abschnitts C des SchP?G (hier: durch den Besuch

einer im Ausland gelegenen Schule gemäß Paragraph 13, Absatz eins, SchP?G) erfüllt werden kann, stattzuDnden hat.

Diese Frage wurde nämlich bereits - rechtskräftig - dahin entschieden, dass die Schulp?icht im Sinne des Paragraph 5,

SchP?G (und somit durch den Besuch von ö@entlichen oder mit dem Ö@entlichkeitsrecht ausgestatteten Schulen im

Sinne des Abschnitts B des SchP?G - also durch den Besuch von bestimmten in Österreich gelegenen Schulen) zu

erfüllen ist. Der bloße Verweis auf den Zweck des Paragraph 13, SchP?G, die Erfüllung der Schulp?icht auch durch im

Ausland gelegene Schulen zu ermöglichen, legt nicht dar, weshalb dem Gesetzgeber des SchP?G - der die behördliche

Anordnung der Erfüllung der "Schulp?icht im Sinne des Paragraph 5, SchP?G" seit der Stammfassung des

Schulp?ichtgesetzes 1962 (das mit dem SchP?G wiederverlautbart wurde) im Kern unverändert beibehalten hat -, zu

unterstellen wäre, dass er der genannten behördlichen Anordnung keine bindende Wirkung im Hinblick auf eine

Erfüllung der allgemeinen Schulp?icht durch Teilnahme an einem gleichwertigen Unterricht im Sinne des Abschnitts C

des SchP?G beimessen habe wollen. Vielmehr ist bei der Norminterpretation nicht zu unterstellen, dass der

Gesetzgeber (hier: mit der rechtskraftfähigen behördlichen Anordnung, dass die Schulp?icht im Sinne des Paragraph 5,

SchP?G zu erfüllen ist) inhaltsleere oder über?üssige Anordnungen getro@en hat vergleiche VwGH 3.3.2023, Ra

2022/10/0094, mit Verweis auf VwGH 28.2.2018, Ra 2016/10/0055, mwN).
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